
 

 Cinéfête 25  
September 2025 – Juli 2026 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
  

PRÄAMBEL 
  

Cinéfête ist ein französisches Filmfestival für Schülerinnen und Schüler, das jährlich auf Tournée durch 
Deutschland geht. Es steht unter der doppelten Schirmherrschaft der Attachées für Kultur und Medien der 
Französischen Botschaft und der Kultur- bzw. Bildungsministerien der deutschen Bundesländer. 
Veranstaltung und Organisation obliegen der Französischen Botschaft, den Instituts Français in Deutschland 
und der AG Kino-Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.  
Vertragspartner für die teilnehmenden Kinos ist die AG Kino-Gilde e.V. 
 
§ 1 TERMINVERGABE 
Die Cinéfête-Spielzeit wird in der Regel vom Kino selbst festgelegt und mit der Projektleitung per Mail oder 
Telefon abgesprochen. Im Anschluss wird ein Online-Link zu einem Formular verschickt, das als 
Terminbestätigung dient. Der Cinéfête-Termin gilt als bestätigt, sobald das Formular vollständig ausgefüllt 
und abgeschickt wurde. Die Geschäftsstelle behält sich das Recht vor, Anmeldungen ohne vorherige 
Terminabsprache nicht zu berücksichtigen. 
 

§ 1b ZUSATZTERMINE 
In Einzelfällen ist es möglich, Zusatzvorstellungen außerhalb der festgelegten Spielzeit anzubieten. 
Dies geschieht in Absprache mit und nach Freigabe der Projektleitung. Die Kosten für den 
zusätzlichen KDM (5 Euro netto je Vorstellung) trägt das Kino. In Einzelfällen behält die Projektleitung 
sich das Recht vor, die Freigabe abzulehnen. 

§ 2 ZAHLUNGSKONDITIONEN 
Das Filmpaket kann vom teilnehmenden Kino in einem Zeitraum von maximal vier Wochen eingesetzt werden. 
Die Spielpauschale, die für die Teilnahme zu bezahlen ist, richtet sich nach der Zahl der Besucher*innen und 
steigt mit höherer Besucherzahl an. Die Pauschale hat einen minimalen sowie einen maximalen Wert. Eine 
Übersicht über die zu zahlende Netto-Spielpauschale, aufgeschlüsselt nach Besucherzahl: 
 

0- 
149 

150- 
299 

300- 
449 

450- 
599 

600- 
749 

750- 
899 

900- 
1049 

1050- 
1199 

1200- 
1349 

1350- 
1499 

1500- 
1649 

350€ 475€ 600€ 750€ 900€ 1075€ 1250€ 1450€ 1650€ 1850€ 2050€ 

1650- 
1799 

1800- 
1949 

1950- 
2099 

2100- 
2249 

2250- 
2399 

2400- 
2549 

2550- 
2699 

2700- 
2849 

2850- 
2999 

3000- 
3149 

3150- 
3299 

2250€ 2450€ 2650€ 2850€ 3050€ 3250€ 3450€ 3650€ 3850€ 4050€ 4250€ 

3300- 
3449 

3450- 
3599 

3600- 
3749 

3750- 
3899 

3900- 
4049 

4050- 
4199 

4200- 
4349 

4350- 
4499 

ab 
4500 

  

4450€ 4650€ 4850€ 5050€ 5250€ 5450€ 5650€ 5850 6050€   

 
Die zu zahlende Spielpauschale wird nach Übermittlung der Besucherzahlen festgesetzt und abgerechnet. 
Es besteht die Möglichkeit, der AG Kino - Gilde e.V. eine Einzugsermächtigung für die festgesetzte Pauschale 
zu erteilen (für 2 % Skonto). 
 
 



 

§ 3 FASSUNG 
Die Filme können entweder als kompletter DCP-Kopiensatz oder Blu-Ray-Kopiensatz gebucht werden. 
(ausnahmsweise, im Fall einer Unverfügbarkeit des Filmes als Blu-Ray in Deutschland kann die Filmkopie 
durch eine DVD ersetzt werden) 

§ 4 LEIHBEDINGUNGEN 
Die Filme stehen dem Kino in den per Terminvereinbarung festgelegten Wochen zur Verfügung. In dieser Zeit 
können alle Filme mehrfach tagsüber im Rahmen von Schulvorstellungen gezeigt werden. Die 
Schulvorstellungen müssen zu einem schülergerechten reduzierten Eintrittspreis von 2,50€ bis max. 6,00€ 
angeboten werden, da Cinéfête ein nichtkommerzielles Filmfest ist. Lehrer*innen, die mit den Schülern 
Cinéfête besuchen, wird freier Eintritt gewährt. Eintrittseinnahmen von Cinéfête verbleiben beim Kino. 
Die Abgabe - und Meldepflicht an die FFA nach §66 FFG ist zu beachten. 
Falls zusätzliche Vorstellungen am Abend angeboten werden, die nicht im Rahmen der Schulvorstellungen 
stattfinden, müssen die Rechte für die Zusatzvorstellungen mit dem zuständigen Verleih gesondert geklärt 
werden. 

§ 5 MATERIALIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Jedes Kino erhält für die Bewerbung von Cinéfête Plakate und Flyer in ausreichender Menge. Bilder in 
druckfähiger Qualität werden den Kinos zur Verfügung gestellt, sobald die Terminvereinbarung ausgefüllt und 
unterschrieben an die AG Kino-Gilde e.V. zurückgeschickt wurde. 
Die Kinos verpflichten sich im eigenen Interesse, Cinéfête im Vorfeld ihrer Veranstaltung vor Ort bestmöglich 
zu bewerben. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist in enger Absprache mit dem zuständigen Institut 
Français durchzuführen.  

§ 6 TRANSPORTE 
Die Cinéfête - Kopientransporte werden von der durch die AG Kino – Gilde ausgewählten Firma geleistet. Die 
Filme werden, wenn nötig mit KDMs, spätestens 2 bis 3 Tage vor der Spielwoche geliefert. Der Zustelltermin 
wird Ihnen schriftlich avisiert. Der Termin für die Abholung der Kopien wird direkt von der AG Kino – Gilde 
ausgewählten Firma mit Ihnen vereinbart. 

  
Die AG Kino-Gilde e.V. haftet nicht für Schäden und Verzögerungen, die durch fehlerhafte Transporte von den 
externen Dienstleistern entstehen. Sie wird aber die Ansprüche geschädigter Kinobetreiber entsprechend 
geltend machen.  
Die Filme werden grundsätzlich in einem kompletten Paket geliefert. Kinos können in Absprache mit Ihrem 
Vor- bzw. Nachspieler auch einzelne Kopien extra (vorab oder später) transportieren bzw. in nahe beieinander 
liegenden Städten den Weitertransport komplett selbst organisieren. Der Pauschalpreis ändert sich in diesem 
Fall nicht. Für etwaige Schäden im Zusammenhang mit solchen Transporten, haften die verantwortlichen 
Kinobetreiber selbst. 
In beiden Fällen ist die AG Kino-Gilde e.V. rechtzeitig bis eine Woche vor Beginn der Cinéfête -Woche, zu 
informieren. 

§ 7 FILMKOPIEN 
Die Kinos sind zu einem sachgemäßen und sorgsamen Umgang mit den Filmkopien verpflichtet. Sie haften für 
eventuelle Schäden, die während des Abspiels in ihrem Kino bzw. bei von ihnen selbst organisierten 
Transporten auftreten. 
 
 
 
 
 



 

§ 8 RESONANZ UND STATISTIKEN 
Jedes Kino verpflichtet sich, nach Veranstaltung der Cinéfête ein Online-Formular auszufüllen, in dem die 
Besucherzahlen sowie Rückmeldungen vom Kinopersonal und/oder besuchenden Lehrer*innen übermittelt 
werden. 
Die Kinos erklären sich bereit, eventuell zur Verfügung gestelltes Material, z.B. das Festival betreffende 
Fragebögen, an die teilnehmenden Lehrer zu verteilen. 

§ 9 BERATUNG UND HINWEISE 

Die AG Kino-Gilde e.V. steht den Teilnehmern für alle Fragen rund um die Organisation und Durchführung von 
Cinéfête zur Verfügung. 
 


